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4 Schulorganisation

Die Alfred-Herrhausen-Schule ist eine Städtische Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie  emotionale und soziale Entwicklung (Schule der Primar- und Sekundarstufe I). Seit Beginn des Schuljahres 2004/2005 ist die Alfred-Herrhausen-Schule Offene Ganztagsschule. Die Schüler sind entsprechend ihrem Lebensalter den Klassen (von 1-10), Stufen (Unter-, Mittel- und Oberstufe) und Abteilungen (Förderbereich Lernen bzw. Förderbereich emotionale und soziale Entwicklung) zugeteilt. Die meisten Kollegen haben erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten für bestimmte Stufen bzw. Aufgabengebiete, so dass mit einem Stufenwechsel auch meist ein Klassenlehrerwechsel einhergeht. 

Ein Prinzip der sonderpädagogischen Arbeit ist das „Klassenlehrerprinzip“. Dieses Prinzip wird von Klasse 1 bis Klasse 10 schrittweise um andere Lehrkräfte oder Betreuungspersonen erweitert:

· In der Unterstufe wird darauf geachtet, dass ein Großteil der wöchentlichen Unterrichtstunden durch die Klassenlehrer abgedeckt wird. Über die Abteilungen hinaus findet eine Kooperation zwischen einzelnen Klassen statt. Stundenweise werden erste Ansätze von Wahlpflichtunterricht erprobt.
· Auch in der Mittelstufe kommt den Klassenlehrer eine große Bedeutung zu. Mit zunehmendem Alter der Schüler steigt die Stundenanzahl des Fachunterrichts (z.B. Sport, Computer) und der Wahlpflicht-AG´s. Phasenweise wird auch in Projektgruppen gearbeitet. In der Klassenstufe 7 erfolgt ein weiteres Angebot durch die Mitarbeit in den unterschiedlichen Abteilungen der Schülerfirma „AHOI“. Dennoch sind alle Angebote so koordiniert, dass ein täglicher Kontakt zum Klassenlehrer gewährleistet ist. 

· In der Oberstufe wird das Klassenlehrerprinzip weiter reduziert. Zusätzlich erfolgt in vier Klassen bzw. Lerngruppen eine Differenzierung nach ange-strebtem und erreichbarem Schulabschluss:

· Schüler, die einen Hauptschulabschluss nach Klasse 10 anstreben, verlassen die Schule und besuchen eine Sonderklasse der benachbarten Fritz-Henkel-Schule.

· Schüler die eine Berufsausbildung oder Erwerbstätigkeit anstreben, besuchen die Maßnahme „Step by Step“.

· Die übrigen Schüler verbleiben zum „Nachreifen“ in zwei weiteren Klassenverbänden und werden in der Schülerfirma eingebunden.

Die Organisationsstrukturen werden regelmäßig überprüft um Verbesserungsmöglichkeiten zu schaffen.
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4.1 Schulzeiten
Jeden Morgen ist ab 7.30 Uhr das Schülercafe besetzt. Hier haben alle Schüler die Möglichkeit Gesellschaftsspiele auszuleihen, Billard oder Kicker zu spielen, einen warmen Tee zu trinken, zu lesen oder einfach nur zu „klönen“.  Um 8.00 Uhr wird auf dem gesamten Schulgelände und  im Gebäude über die Schulanlage Musik gespielt. Um 8.10 Uhr öffnen die Schultüren und alle Klassen. Alle Lehrkräfte stehen den Schülerinnen und Schülern für Gespräche zur Verfügung.  Der eigentliche Unterricht beginnt um 8.20 Uhr.  Als akustisches Zeichen verlischt die Musik. 

Die übliche Unterrichtseinheit beträgt 90 Minuten (eine Doppelstunde). In Ausnahmefällen, die individuelle sonderpädagogische Lösungen erfordern, kann von diesem Zeitraster abgewichen werden. Die Pausen sind 20 bzw. 15 Minuten lang, so dass die 6. Stunde um 13.20 Uhr endet. Um Pausenvorfälle zu minimieren und die Schüler zum Spielen zu aktivieren, leisten jeweils vier Kollegen gleichzeitig Pausenaufsicht. Die Schulsozialarbeiterin verleiht in der großen Pause diverse Spielgeräte („Aktive Pause“).
4.2. Verwaltung

Die Verwaltung ist montags bis donnerstags von 9.00 bis 14.00 Uhr besetzt. Fahrkostenanträge, Schülerausweise, Verwaltung des Schuletats, Kontakt zum Schulträger, Führen der Schülerdatei sind nur einige Aufgaben der Verwaltungskraft Frau Blum.

Die Verwaltung des Gebäudes und Geländes liegt in der Verantwortung des Hausmeisters (Herr Luda). Durch eine regelmäßige Präsenz in seinem Büro ist er in diesen Fragen Ansprechpartner u.a. für die Lehrkräfte und die Schulleitung. 
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4.3. Schulleitung


Die Schulleitung (Herr Zerfaß, Herr Geelen) ist für alle schulorganisatorischen Aufgaben zuständig. Sie repräsentiert die Schule nach außen und wacht über die Erfüllung des sonderpädagogischen Auftrags. Die Schulleitung handelt u.a. nach den Prinzipien der Transparenz und der Delegation von Verantwortung und Entscheidung. Einmal jährlich werden mit allen Mitarbeitern Personalgespräche geführt. Ziel dieser Gespräche ist die Erhebung der Arbeitszufriedenheit und die Reflektion von Optimierungsvorschlägen, die sich auf das Schulklima, auf die Arbeitsinhalte und auf die Arbeitsintensität aller Mitarbeiter bezieht. Die Schulleitung sieht hierin auch einen maßgeblichen Parameter in der Beurteilung der von ihr geleisteten Arbeit. 

Für jedes Schuljahr wird eine Etatplanung durch die Schulleitung in Absprache mit den Stufenkonferenzen vorgenommen, die in der Lehrerkonferenz beraten und verabschiedet wird. Spontane Ausgaben müssen mit der Schulleitung abgesprochen werden, und bedürfen der Zustimmung der jeweiligen Stufenkonferenzen.

Verantwortungsbereiche und Entscheidungsbefugnisse können an Kollegen delegiert werden. Dies entlastet die Schulleitung und stellt eine größtmögliche Beteiligung der in der Schule arbeitenden Lehrerinnen und Lehrer an den Entscheidungsprozessen sicher. Weiterhin wird durch die konsequente Umsetzung dieses Prinzips die Transparenz der gesamten Arbeitsabläufe  im Schulalltag gewährleistet.

Die Schüler haben die Möglichkeit die Schulleitung bei akuten Anliegen in den Pausen und nach individuellen Absprachen zu kontaktieren. Die Schulleitung ist bemüht für Kollegen, Eltern und Schüler möglichst präsent zu sein.
4.4. Grundsätze
In wöchentlichen Abständen werden wechselnd Dienstbesprechungen, pädagogische Konferenzen und Stufenkonferenzen durchgeführt. Alle Lehrkräfte (auch Teilzeitkräfte und Lehramtsanwärter) und die Schulsozialarbeiterin sind mittwochs anwesend. Für die Leitung der OGATA besteht die freiwillige Möglichkeit der Teilnahme.
Über Dienstbesprechungen und Konferenzen wird Protokoll geführt. Konferenzbeschlüsse werden im Protokoll festgehalten. Der Protokollführer sowie der  Moderator wird nach dem Alphabet wechselnd festgelegt. 

Der Dienstbesprechungs-/Konferenzbeginn ist auf 13.30 Uhr terminiert. Das Ende wird anhand der Tagesordnungspunkte vorher festgelegt. Diese Sitzungen sind maximal um 15.00 Uhr beendet. Bestandteile jeder Dienstbesprechung sind die Elemente: Mitteilungen der Schulleitung –Vorstellung neuer Schüler- Informationen zur Schulsozialarbeit - - Informationen aus den Stufenkonferenzen - Alltagsecke.
Für pädagogische Konferenzen kann auch ein ausschließliches Thema ausgewählt werden, dass den gesamten Zeitrahmen einer Konferenz ausfüllt. Interessierte Kollegen können diese Konferenzen terminieren und vorbereiten.

Im Laufe eines Schuljahres werden durchschnittlich 50 Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs von den Kollegen der Alfred-Herrhausen-Schule durchgeführt. Die Meldungen zu diesen Verfahren kommen von 12 verschiedenen Grundschulen, zwei Hauptschulen und einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache.

In einer pädagogischen Konferenz wurden im Juni 2005 die Grundlagen zur Durchführung der Verfahren festgelegt:

· Die allgemeinbildenden Schulen erhalten einen festen Ansprechpartner.

· Die Anzahl der durchzuführenden Verfahren  werden, unter Berücksichtigung von Teilzeitkräften, nach einem festgelegten Schlüssel möglichst gerecht auf alle an der Schule tätigen Sonderpädagogen aufgeteilt.

· Ein umfangreiches Testrepertoire steht zur freien Verfügung (u.a. CFT 1, CFT 20, SONR, Hawik III, Hamburger Schreibprobe, Hamburger Leseprobe). Für jeden Test gibt es eine Fachkraft, die Interessierten oder Berufsanfängern helfend zur Seite steht.

· Bei Verfahren mit Migrantenhintergrund und Sprach- bzw. Verständnisschwierigkeiten sollte ein sprachkundiger Dolmetscher in Kooperation mit der RAA Düsseldorf hinzu gezogen werden.

· Es wird versucht trotz der großen Anzahl durchzuführender VO-SF durch Vertretungsunterricht Unterrichtsausfall zu vermeiden. Dies ist jedoch nicht immer möglich. 

· Um die beteiligten Erziehungsberechtigten angemessen beraten und vorhandene Vorbehalte abbauen zu können, besteht die Möglichkeit am Unterricht aller Klassen zu hospitieren. 

4.5. Förderverein



An der Alfred-Herrhausen-Schule existiert ein gemeinnütziger Förderverein. Er dient dem Zweck der Förderung der Bildung und Erziehung sowie der Beschaffung von Mitteln für die Schule. Der Förderverein finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Die Mitarbeit in allen Organen des Vereins ist ehrenamtlich. Der Förderverein arbeitet eng mit Brücke 2000 zusammen, dem Verein zur Unterstützung der sonderpädagogischen Förderung in Düsseldorf.

Zusätzlich gibt es einen weiteren Förderverein, der nicht als gemeinnützig anerkannt ist: Interessensgemeinschaft der Alfred-Herrhausen-Stiftung. Dieser Verein überwacht, überprüft und verwaltet alle Ausgaben und Einnahmen der Schülerfirma. Außerdem kümmert er sich um die finanzielle Unterhaltung des Schulbusses – das AHOI-Mobil.
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